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Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 12.3  
Satzung der Hansestadt Stralsund über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes "Altstadtinsel" 
Vorlage: B 0024/2021 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt im ergänzenden Verfahren gem. § 
214 Abs. 4 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 142 Abs. 1 Baugesetzbuch die Satzung über 
das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Altstadtinsel“, bestehend aus dem Satzungstext, 
dem Lageplan der Abgrenzung des „Teilgebietes Altstadt“ (Anlage 1) und dem Lageplan der 
Abgrenzung des „Teilgebietes Frankenvorstadt“ (Anlage 2). 
 
Die Sanierungssatzung ist gem. § 143 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Die Sanierungssatzung wird dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung 
bekannt gegeben. 
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gez. Kuhn 
 


